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Drucksache-Nr. XIII/3 vom 17.04.2026 
 
Beratung und Beschlussfassung betr. Ausschüsse des Kreistages des Landkreises Hers-
feld-Rotenburg 
 
 

Sachverhalt: 
 
Der Kreistag kann gem. § 33 Abs. 1 HKO zur Vorbereitung seiner Beschlüsse Ausschüsse aus sei­
ner Mitte bilden. In der XII. Wahlzeit des Kreistages wurden gem. § 27 Abs. 1 der Geschäftsordnung 
folgende Ausschüsse besetzt 
 

 Hauptausschuss/Ältestenrat 
 Ausschuss für Finanzen (Pflichtausschuss gem. § 33 Abs. 1 HKO) 
 Ausschuss für Arbeit, Jugend und Soziales 
 Ausschuss für Bildung, Kultur und Sport 
 Ausschuss für Wirtschaft, Verkehr, Tourismus und Gesundheit 
 Ausschuss für Energie, Umwelt und ländlicher Raum 

 
und die Zahl der Mitglieder auf zwölf festgesetzt. Anschließend wurden im Rahmen des Benen­
nungsverfahrens die Ausschusssitze besetzt. 
 
Soll eine Änderung der Ausschüsse vorgenommen werden ist eine Anpassung der Geschäftsord­
nung notwendig. 
 
Sollen die Ausschüsse im Rahmen des Benennungsverfahrens besetzt werden, sind diese gem. 
§ 33 Abs. 2 HKO i. V. m. § 62 Abs. 2 HGO nach dem Stärkeverhältnis der Fraktionen zusammen­
zusetzen. Nach dem Stärkeverhältnis der Fraktionen ergäbe sich bei zwölf Sitzen folgende Vertei­
lung: 
 

 4 Sitze SPD-Fraktion 
 4 Sitze CDU-Fraktion 
 2 Sitze AfD-Fraktion 
 1 Sitz GRÜNEN-Fraktion 
 1 Sitz FW-Fraktion  

 
Wird sich für die Besetzung im Benennungsverfahren entschieden werden die Ausschussmitglieder 
dem/der Kreistagsvorsitzenden nach der konstituierenden Sitzung des Kreistages schriftlich mitge­
teilt. 
 
Demnach hat der Kreistag zusammengefasst folgende Entscheidungen zu treffen: 
 

a) Bildet der Kreistag die gleichen Ausschüsse, wie in der XII. Wahlzeit? 
b) Wie viele Mitglieder sollen die Ausschüsse haben? 
c) Soll das Benennungsverfahren oder eine Wahl durchgeführt werden? 

 




